
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

11-AKf4 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrate!> XVI. Gesetzgebungspenode 

706S/l-Pr 1/84 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 

177 lAB 

1984 -09- 1 2 
Zu tf!J K IJ 

Wie n 

Nationalrat Vetter und Genossen (898/J), betreffend die 

Beendigung des Strafverfahrens gegen Oberstaatsanwalt Dr. 

Otto F. Müller, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Die Staatsanwaltschaft Wien hat die diesem Verfahren 

zugrundeliegenden Anzeigen am 3.7.1984 gemäß § 90 Abs. 1 

StPO zurückgelegt. 

Zu 2 bis 5: 

Hinsichtlich des vollen Wortlautes der Berichte der 

Staatsanwaltschaft Wien vom 3.1.1984, der Oberstaatsan-

waltschaft Wien vom 25.1.1984, der Staatsanwaltschaft Wien 

vom 5.7.1984 und der Oberstaatsanwaltschaft Wien vom 

12.7.1984 darf auf die angeschlossenen Kopien der 

zitierten Berichte verwiesen werden. 

IO.September 1984 
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OberstaatsanwaltschaH Wien 
Uhr 

EIngeI .~~ 1 t JAH. 1984 --HIn . 
40 st 63.435/83 

An die 

..... __ .fach. mit . __ r::~!agen __ Akt 

OStA 171 --r'53L8', -,-.". _ ... _._----

O~erstaatsanwaltschaft Wien 

Betrifft: Strafsache q~0en Dr. Otto F. MÜLLER sowie 
unbekannte T~ter wegen §§ 302; 310 StGB; 

Bezug: § 42 StaGeO; 

Berichtsverfesser: Staatsanwalt Pr. Hafer; 

Anlagen: Strafanzeiqe des Dr. rUnther Hagen vorn 
28.10.1983 sa~t Abtretungserkl~rung der 
Staatsanwaltschaft Feldkirch vom 11.11.1983 
sowie Text eines Intervie~s des Oberstaatsan
waltes Dr. Dtto F. ~Ul1er von 11.10.1983, 
Erkl~rung des Privat~eteili~tenenschlusses 
dur eh!': a g. Sie 9 f r i e d LUD l!l G, ver t r e t e n ci u r c h 
Pechtsan~alt Dr. Ulrich Srandstetter, vom 
29.11.19P3, 
je ein Exe~~l~r der TageszeitunGen "Arbeiter
Zeitung" von 3./9.10.1983, "Kronen-Zeitung" von 
11.10.1983 und "!:urier" vom 11.10.1983. 

Der Anzeiger ['r. CDnther Ha-

gen, Rechtsanwalt in Dornbirn, be-

zieht sich zunächst auf ein am 

·11.10.1993 in Fernsehen und Hörfunk 

ausgestrahltes ORF-Interview des 

Leiters der Oberstaatsanwaltschaft 

Wie n ,Ob e r s t a a t s a n\'J alt D I" • 0 t t 0 F. 

t':üller, und zitiert· ·daraus folgcn-

den, ihr.! im strafrechtlichen Sinn 

relevant erscheinenden In~alt: 

Oberstaatsanwalt Dr. ~.~ U 1 1 e r hab e 
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mitgeteilt, daß i,m Einvernehmen mit allen "Beteiligten", 

den S ta a t s a 0\.." ä 1 te n , 0 her s ta at s a !'l'.'J a' tun d B und es m i ni 5 te r i um 

für Justiz, durch die Staatsan~altschaft Wien der Antrag auf 

Einleitung der Voruntersuchung cegen den Landeshauptrnann 

Siegfried Ludwig ,gestellt wurde, weil ner konkrete Verdacht 

vorliege,' daß LandeshauptP.lann Siegfried Lud."lig sich des 

Verbrechens der Untreue als Beteiligter im Zusanmenhang mit 

den bereits in erster Instanz verurteilten HalterZimper und 

Dr. Rauchwarter schuldig gemacht hat und ausgeführt,' daß 

sich der Vorwurf (der Beteiligung an der Bezahlung von Par-

teispenden aus WBO-Geldern an die fjvp NiederBsterreich) aus 

dem, erwähnten Urteil des Landesgerichtes Eisenstadt (noch 

n ich t rech t s k r e f t i 9 es, U r te i 1 vom 2 0 • 4 • 1 9 8 3; ,ft. 7. 7. V r 841 /8 2 , 

H v 2 7 /8 2 des L a n des ger ich te s' Eis e n s ta d t) erg e b e -u n d daß der 

Zeitpun~t der Antragstellung auf das Vorliegen der schrift

lichen Ausfertigung dieses 'Urteils sowie das Einlangen der 

frgebnisse sich~rheitsbehBrdlicher Erhebungen sowie neuer 

Anzei~en zurückzufUhren ist. 

'Nach t,'einung des Anzeigers ergibt sich daraus der Ver

dacht eines" strafbaren Verhaltens. Das Verbrechen des f~iß-
. 

hrauchs- der'Amtsgewal t 'nach§' 302 Absatz 1 StGB läge vor~ 

,wenn die ,Landeshauptr.Jann ~·~ag. Sierfried Ludwig belastenden 

Erhebungser~ebnisse· nicht erst vor dem Antrag auf Einlei-

t urig der Vor u n t e r s u c h u n 9 vor gel e gen \'I ä ren, \'! e 11 i n die 5 e m 

Fall der Antrag nicht im Interesse der Strafverfolgung, son-
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dern zur Beeinflussung der knapp bevorstehenen niederöster-

reichischen Landtagswahlen durch Diffamierung eines Kandi-

d a te n ge s tel 1 t IN 0 r den \'! ~ re . Fa 1 1 s die gen a n n t e n Vor aus set-

zungen nicht zutreffen sollten, 12:ge das Vergehen der Ver-

letzung des AmtsgeheiMnisses nach § 310 Absatz 1 StGB vor. 

Zur Untermauerung des ge;;ußerten Verdachtes \·lird· in 

der Anzeige in rechtlicher Hinsicht ausgeführt: 
" . , 

1.} 

Im Sinne der P.echtsstaatlichkeit seien im - nicht öffentli-

ehen - Vorverfahren, das der Prüfung diene, "ob ausreichende 

A ~l b ~ ~ " ·n." agetat est"nu€ vorliegen, alle betroffenen Personen 

"nicht dem Blickpunkt der Öffentlichkeit" preiszugeben und 

ihre Rechte nicht zu schmälern, sO\'Ieitdies nicht· für" ·die 

DurchfUhrung ~es Verfahrens unbedingt·· erforderlich ist. 

Dies sei den Bestimmungen der §§ 45 und 75 StPO sowie des -

den Raum der staatsanwaltschaftlichen Täti~keit ul1~renzen-

den - § 37 StPO zu entnehmen. Da die StPD keine Publikation 

der Anklageschrift vorsieht, sei u~sower.iger der Antra~ auf 

Einleitung der Voruntersuchunq zu publizieren. Eine Infor

mation der Öffentlichkeit im Zuge· des Vorverfahrens könne -

im Sinne des legalitätsprinzips - überhaupt nur· in den in 

der Strafproze30rdnung vorgesehenen Fällen (etwa bei Erlas

sung eines Steckbriefes gem~ß den §§ 416, 417 St~O) in Frage 

komr:len und sei im übrigen auch im Hinblick 'auf die Bestim

mungen des Artikel 20 Absatz 2 BVG und des § 23 Dienstprag-
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matik Uber die Wahrung des ArtsQehei~nisses untersagt. 

2. ) 

Das im § 6 MedienG angeführte Interesse der Öffentlichkeit 

a n der Ver ö f fe n tl ich u n 9 ge ben u r den "1 e d ; e n, ni c h tab erd e n 

StrafverfolgungsbehBrden das Recht auf besti~nte Veröffent

lichungen, die andernfalls rechts',<tidrig und mit .bestimmten 

F 0 1 gen b e d roh t vI ä ren . I r.J S pan nun 9 S f e 1 d . nli s c h e n . der z u i!l 

Z \11 eck e der K 0 n t r 0 1 1 e der Be h Ci r den er fc r der 1 ich e n I n f 0 r m a -

ti onspfl i cht und den Rechtsschutz des ei nzel nen il'1 Straf

verfahren bestehe im konkreten Fall keine Informations

pflicht. 

30 ) 

Durch Veröfffentlichungen der· ge~enständlichen Art wUrde 

per Verdächtige bereits in den Augen der Öffentlichkeit ab

geste::lpel t und es entstehe dcdurch die Gefahr, daß es zur 

Medienjustiz, n~nlich zur· Beeinträchtigung der BeweiswUrdi

gung des Gerichtes kommt. Dadurch Hürde das ge:neB ;I.rtikel.6 

der Konvention zun Schutze der r·ienschenrechte .bestehende 

.G e bot zur Ein h alt u n gei ne s fa ire n Ver f a h ren s ver 1 e t z t 0 • 

l a n des hau pt man n "1 a 9 0 Sie 9 f r i e d L u cl vIi 9 hat ins ein e m 

SChriftsatz, mit dem er seinen ~nschluß als Privatbeteilig

ter erklärte, behauptet, durch das gegenständliche Inter

view in seinem Ruf als Person und Politiker geschädigt wor

den zu sein. Er hat unter Berufung auf einen iD Wochenmaga

z i n fI Die· ~! 0 c he n p res seil vom 2 2 • 11 0 1983 e r s chi e n e n e n Ar t i k e 1 

\ 
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folgendes vorgebracht: 

Am 7.10.1983 habe der Pressereferent des Bundesmini-

sters für Justiz den ORF und Zeitungen davon verst~~digt, 

daß am Abend "eine Bombe" im Zusammenhang mit Landeshaupt-

mann ludwirr platzen würce. Dies könne nur darauf zurückge-

fUhrt werden, daß am selben Tag eine weitere Einvernahne des 

Or. Rauch\·!arter stattfand und das Vernehmungsp..rotok~ll. bis 

13.30 Uhr bei der Oberstaatsam-/altschaft Hien vorliegen 

sollte. OClro.lIs ergehe sich der Verdacht, daß bereits am 

7.10.1983 von der Oberstaatsanwaltschaft Wien Informationen 

zu Unrecht weitergegeben wur1en. 

~1a g. Siegfried hat im gegenständlichen 

Schriftsatz ferner behauptet, daß die Sekretärin der Frei-

heitlichen Partei Niederöste~reich, Frau am 

11.10.1983 mittags w§hrend einer von ihm gegebenen Presse-

konferenz mehrere Redakteure davon informiert hab~, daß am 

selben Tag nachmittags durch die Staatsanwaltschaft ein An-

trag auf Einleitung der Voruntersuchung gegen ~eine Person 

gestellt würde. Oara~s ergebe sich, daß sich die Oberstaats-

'. a m'l alt s c h a f t H i e n be re i t s vor der vor 9 e b 1 ich e n t s c h eid e n -

den Sitzung über ihr Vorgehen im Klaren gewesen sei und un-

ter Verletzung des AntsgeheiMnisses eine Vorinformation er-

teilt habe. . . "\ 

o' 

Es' er s c h ein t 'z \'/ eck m ä ß i 9 , z u n ä c h s tun te r Be zug auf. die 

vorlieg~nden Behauptungen auf die wesentlichen Rechtsfragen 
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einzuqehen. 

Das Verbrechen des ~lißbrauches der Amtsgewal t 1 äge 

zweifellos vor, wenn in Sinne des geäußerten Verdachtes die 

Antragstellung bezüglich der Einleitung der Voruntersuchung 

gegen Landeshauptrnann Mag. Siegfried Ludwig ohne sachlichen 

Grund und mit den Ziel einer Beeinflussung der Nieder5ster

reichischen Landtags\!ahl nicht nach Einlagen des entspre

chenden Bel astungsnateri a1 s, sondern erst zu einem späte

ren, kurz vor der Hahl liegenden Zeitpunkt gestellt \-/orden 

wä re. 

Aber auch dann, wenn lediglich eine - vom Gesetz ver

pönte ~1edieninformation in der Ahsicht erteilt \'lorden 

wäre, den Kandidaten ~~ag. Ludwig zu diffamieren und. so die 

~ahl zu beeinflussen, w~re der Tatbestand nach § 302 Absatz 

1 StGB erfüllt. Denn eine solche Information erfolgte zwei

fellos in Rahmen der Hoheitsverwaltung und in Ausübung einer 

Organstellung, wenngl~ich es sich dabei nicht um eine 

Rechtshandlung, sondern um eine Verrichtung tatsächlicher 

Art handelte (vgl.Leukauf-Steininger, Komnentar zum StGB, 

2. Au fl a ge, An me r k u n gen 2 2 , 23 , 24 z u § 302 S t G ß). Die -

.Voraussetzung. für die Subsumierung unter diesen Tatbestand 

bildende - grundsätzliche, das heißt in abstracto betehende 

Befugnis (siehe EvBl. 1977/34) von Justizorganen· zur .Infor

mation. der Öffentlichkeit ist nämlich zu bejahen, sodaß, 

falls das weitere Tatbestandsmerkmal der vorsätzlichen 

\ 
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Schädigun9 von Rechten - im vorlieqenden Eall des von übler 

·Nachrede (§ 111 StGB) unbeeinträchtigten passiven Wahl-

rechts - hinzutritt, nicht die - subsidiäre - Sestinmung des 

§ 310 Absetz 1 StGB; sondern § 302 Absatz 1 StGB. anzuwenden 

\r,ä re. 

Im Gegensatz zu elen dieshezUgl ichen I\usführungen des 

Anzeigers ist nämlich nicht von einer 3eschränkunQ der In-. ~ " 

formationspflicht (des Informationsrechtes) der Strafver-

folgungsbeh5rden auf die in der Strafprozeßor~nung aus-

drUcklich vorgesehenpn Fälle auszugehen. Aus Artikel 10 ~RK 

ergibt sich das P.echt auf freie Inforf:'lation .. Diese!'1 ~echt 

muß eine - ~er Demokratie eigene - Pflicht zur Information 

geg enüberstehen (siehe Pallin: und Redak-

tions~eheirn,nis, ÖJZ 1973, Seiten 141 ff), die allerdings-

im Sinne des Artikel 20 Absatz 3 SVG, des § .46 9DG bzw. ana-

loger Bestimnungen wie des § 58 RDG sowie des § 310 StGB ~ in 

eineM überwiegenden Bffentlichen Interesse oder eine~ 

schutzwürdigen privaten Interesse ihre Schranke findet. 

Sofern für ein dem § 302 Absatz 1 StGB zu unterstellen-

des Verhalten die entsprechenden Anhaltspunkte fehlen, wird 

zu prüfen sein, ob die Bestimmung des § 310 Absatz 1 StGB ... ~~. .-

zum Tra~en kom~t. Hinsichtlich beider Normen ist die Verlet-

zun9 öffentlicher oder privater Interessen wesentlich. 

Das in den zitierten Gesetzesbestimmungen genannte 

(überwiegende) öffentliche Interesse ist nach Lage des Ein-
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zelfalles iM lichte der einschläqi~0n P.echtsnormen zu beur

teilen. DezUglic~ des ~orverfahrens statuiert die Strafpro

zeßordn~ng für besti:n:nte Verfahrensschritte de'" Ausschluß 

der ParteienJffentlichkeit und 'damit erst recht der Veröf

fentlichung schlechthin. Ir! übrigen gibt es keine ~lor:nen, 

die eine absolute Geheinhaltung aller Schritte des Vorver

fa h ren s (e t\'I a i m S i n n e der 3 e s t ; r.m u n 9 des §, 1 2 4 ' Ab s atz' 3 D P ) 

gebieten wUrden. Vielmehr wird der Zweck de~ Vorverfahrens 

j e \,/ eil s für die E n t s c h eid unq ~ Cl, ß g e b 1 ich sei n, 0 bei n e ITi I n -

forDat;ons;nteresse - se; es einer bestirri:nten 'Person oder 

Gruppe, sei' es der f:iffentlichkeit Gen i.! 9 e g'e t a n \'1 erd e n 

kann, ohne öffentlic~e Interessen zu gefe.hrden. 

Wenn gegen eine im ßlickfeld der Öffentlichkeit ste

h end e Person, insbesondere einen P ,,1 i t i k er,' 'd er" Ver d ach t 

einer sch\:'Ienliegenc.en strafbaren !1andlung 'besteht und in 

einer Weise belegt ist, die die Einleitung einer Voruntersu

chung rechtfertist - und davon ist auf Grund der durch das 

Land~sgericht für Strafsachen ~ien zu AZ 28 e Vr 11.651/83, 

am 24.10.1983 erfolgten Einleitung der Voruntersuchung ge

gen Landeshaupt!:lann ~:ag. Siegfried Ludwig im vorliegenden 

F all aus zug ehe n - s (I ist Z \'1 e i fe 1 los ein Ü b' e nli e 9 end e s ö f -

fentliches Interesse an der Kenntnis einer solchen Tatsache 

9 e 9 e ben, z U!TI a 1 der Z .... I eck des Vor ver f a h ren s - '. die vor 1 ä u f i ge 

P r ü fun 9 ein e r Ans c h u 1 d i ~'lU n 9 b Z\'J .' die' pro v iso r i s c h e K 1 ä run 9 

des Sachverhalts (§ 91 Absatz 2 StPO) :.; durch eine"Veröf-
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fentlichung der gegensti1ndlichen Art nicht gefährdet wird. 

Als überwicoend und nicht als ausschließlich muß das öffent-

liche Interesse, das auf dem r.echt der iiffentlichxeit auf 

Infor!'lation in einem demokratischen Rechtsstaat fußt, des-

halb bezeichnet werrlen, weil durch die Vorgangsweise ein In-

teresse einer Gebietskörperschaft, nämlich des Landes Nie-

derösterreich, auf Grund der damit verbundenen Verminderung 

des Ansehens ihres höchsten Repräsentanten, nämlich des 

Landeshauptmannes, sehrwohl betroffen war. 

Bemerkt sei an dieser Stelle, daß die vom Anzeiger er-

hobene Behauptun~, derart; oe Veröffentl ichungen könnten zu 

ein erB e ein fl u s s u n 9 der Jus t i z b e hör den ( S c h 1 a 9 \'1 0 r t r1 e die n -

justiz) fUhren, insoferne nicht stichhältig ist, als die 

einzelnen Verfahrensschritte der Kontrolle unabhängiger 

(Artikel 87 BVG) und daher nicht der öffentlichen ~leinung, 

sondern ausschließlich den Gesetz verpflichteter Richter 

lInterli~gen. Laienrichter, ctenen eine solche Beeinflussung 

allenfalls zusinnbar ist, schreiten erst in einem Verfah

rensstadium ein, in dem die Öffentlichkeit bereits von ge-

setzes~eqen geboten ist. 

Es bleibt somit zu erwägen, ob die Offenbarung eines 
.' 

von der Staatsanwaltschaft gestellten Antrages auf Einlei-

tung der Voruntersuchung Interessen der Parteien - das sind 

alle Personen, die mit der Behörde im konkreten Fall in Be-

rührung kOmllJen - in einer Heise berühren, daß eine Geheir.-
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haltung i~ Sinne der genannten Verfassungsbestirnnung sowie 
, , 

der zitierten übrigen Gesetzesbestimmungen geboten wäre. 

Durch Artikel 20 Absatz 3 9VG und § 46 Absatz 1 BDG ist 

de~ Beamten ein Stillschweigen Ober ihM - wie im vorliegen-

den Fall - ausschließlich aus seiner amtlichen Tätigkeit be-

k a n n t g e riO r den eTa t s ach e n auf e r 1 e 9 t • der enG ehe; In h alt u n 9 i r:l 

Interesse der Parteien liegt. Es kann nun keinem Zweifel un-

te r 1 i e gen, daß es i r.J (b er e c h t i 9 te nun d sc hut 2\'1 Ü r d ; gen) I n-

teresse jedes Betroffenen liegt, daß noch \'Ieitgehend unü-

berprUfte VerdachtsgrUnde - und um solche muß es sich han-

deln, wenn sie Gegenstand einer Voruntersuchung werden sol-

len (§ 91 Ab,satz 2 StPO) - nicht an dritte, nit der Aufklä

rung des Falles nicht befaßte Personen und schon gar nicht 
.. :", 

an die 8ffentlichkeit wei,tergegeben ~·/erden. Denn ein sol

ehe r Vor 9 a n 9 Jl1 u!3 z \\' a n 9 s 1 ä u f i 9 zur r,: i n der u n 9 des Ans ehe n s der 

betroffenen Person führen und bringt für sie daher einen we-

sentlichen ~achteil mit sich. Der Gesetz0eber pebietet zwar 

auf Grund anderer rücksichten ~ie ~ffentlichkeit des Straf-

verfahrens in einem sp~teren Stadiur.J, nä~lich wenn (bei Vor-

liegen eines en~sprechend, wenn auch nur vorläufig, über-

prüften oder der vorläufigen Uberprüfung nicht bedilrfenden 

Verdachte~) auf Grund einer Anklage (oder eines Strafantra

ges oder sonstigen geeigneten Antrages) eine Hauptverhand-

lung durchgeführt wird. Vorher jedoch ist - sofern das Ge

setz, nicht ausdriicklich (wie im Falle der Erlassung eines 
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S t eck b r i e fes) ein e an der e p, n 0 r d nun 9 tri f f t - i m S i n ne des 

Arti~els 20 Absatz 3 BVG sowie der §§ 46 BDG und § 58 ROG -

zur \., a h run 9 ( be r e eh t i 9 te r ) 'p r i va t er I nt er es sen - be z Ü 9 1 ich 

bestinnte Personen treffender Verdachts gründe vo~ Gebot der 

Amt s ver s c h ItJi E' gen h e i tau s zug ehe n ( sie h e aue h E v B 1 1 9 7 2 /3 1 ) • 

Die Verletzung dieses Gebotes ist bei Hinzutreten der Ubri-

gen Kriterien in schon umschriebenen Sinn als Verbrechen des 

Mißbrauchs der AMtsgewalt geMäß § 302'Absatz 1 StGB zu qua-

lifizieren. Subsidiär ist § 310 Absatz 1 StGß heranzuziehen, 

wobei in diesem Fall die {abstrakte} Eignunp der Off~nbarung 

geheimer Tatsachen zur Verletzung berechtigter privater In-

teressen bereits ausreicht. 

Auf G run d des k 1 are n ~! 0 r t 1 au te s der z i ti er te n Ge set-

zesstellen ist es unzulässig, öffentliche und private In-

te res sen ( e t Hai PI S i n Tl e ein e r P r ti fun 9 des Übe nJi e gen 5 des 

einen oder anderen Kriteriums) in Verbindung zu bringe~. Zur 

ErfUllung der genannten strafrechtlichen Tatbestände genUgt 

die Verletzung entweder öffentlicher oder privater Interes-

sen. Es ist festzuhalten, daß der Versuch, Gesetzesbrüche 

unter Hiovleis auf ein Oben-liegendes öffentliches Interesse 

zu rechtfertigen, unter allen Urnständ~n abzulehnen ist. 

Festzuhalten ist auch, daß eine Entbindung von der Ver

sChwiegenheitspflicht nur für Aussagen vor Gericht u~d vor 

einer Verwaltungsbeh5rde in Frage konnt (§ 46 Absatz 3 und 4 

B D G - § 23 Ab s atz 2 D Prä u mt e all ge 1:1 e; ne r die ~~ Ö 9 1 ich k e i t 
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einer ~ntbindung fOr einen be~timmten Fall ein), nicht aber 

fUr Mi~teilungen an die Medien. Richtig ist auch die Meinung 

des Anzeigers, daß § 6 t~edienG nur auf r'~edien anzuwenden 

ist, un~ daraus daher kein Recht der Behörden auf Ver5ffent

lichun~en abgeleitet werden kann. 

Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, daß der vom An

zeiger ~erangezogene. gerade die Öffentlichkeit des Verfah

rens, postul i erende Arti kel 6 r:RK im gegebenen Zusam:nenhang 

jedoch ohne Relevanz ist. Wie weit dieverfassungsrechtlich 

fes,tgeleflte Öffentlichkeit des Verfahrens reicht, ergibt 

sich, wie ausgefUhrt, aus den einzelnen Verfahrensqesetzen. 

Sonit st~ht das Gebot der Amtsverschwiegenheit in Be

zug auf, Verdachtsgründe bn/. auf Tatsachen, aus denen sich 

Verdachtsgründe ergeben, fUr den Bereich des Vorverfahrens 

fest. Daraus folgt, daS auch die I~itteilung. gege~ eine be

stimmte Person fänden Erhebungen statt, bzw. es wUrden gegen 

sie gerichtliche Vorerhebungen beantragt oder durchgeführt, 

dan n 9 e ~ end a 5 Ver s c h vii e gen h fit s 9 e bot ver 5 t Ö ß t .. \', e n n dem 

anges~rochenen (nicht auf Grundantlicher Stellung dazu 

prä des tin i e r t e n ) K re i s die den gen ~n nt e n Ver fa ,h ren s sc ,h r i t

ten ,zugrunde ,liegenden Verdachtsmornente noch nicht bekannt 

s i n d • ~! u r dan n n ä m 1 ich \"I i r dei n Geh e i rn ry i s, als 0 ein e n 0 c h 

nicht bekannte Tatsache, geoffenbart" ~a die amtlichen Ver

folgun~sschritte nur eine gesetzlich gebotene (§§ 34 Absatz 

1, 87 StPO) Reaktion auf den gegebenen Verdacht darstellen 

\ 
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und nur auf Grund des V~rdachtes als diffamierend angesehen 

werden können. 

Zur vorliegenden Strafanzeige stellt sich die Frage, 

ob diese Erw~gungen auch fUr die Offenbarung eines Antrages 

auf Ei nl ei tun9 der Voruntersuchung gel ten. Si nd gerichtl i

che Vorerhebungen (bzw. sonstige Erhebungen) und die Vorun

tersuchung an sich gleich~"ertige, vor.! Staatsanwalt unter 

dem Gesichtspunkt der Zweckrn~ßigkeit zu wählende Spielarten 

des Vorverfahrens oder ergibt sich aus der Tatsache der Ein-

leitung der Voruntersuchun9 eine schwerwiegendere Belastung 

des Betroffenen, als dies bei der Durchführung vonVorerhe-

bungen der Fall sein müßte? 

Eine direkte Aussage zu dieser Frage fehlt. _ in der 

Strafprozeßordnung. Aus § 91 Absatz 1 StPO ergibt sich je-

doch bezU~lich bekannter T~ter - so nicht die Einleitung der 

Voruntersuchung ausdrUcklieh vorgeschrieben ist die 

freie, an keine bestimmten Kriterien gebundene Wahlm6glich-

k e i t des S t a a t s a m'1 alt es, \110 bei bei der Aus ü b u n 9 des E r m e s -

sens vor allem der Umfang des Verfahrens, allenfalls auch 

die Art der vorzunehmenden Untersuchungshandlungen aus-

sChlaggebend sein werden (siehe Foregger-Serini, Strafpro

zeßordnung, Anmerkung I I zu § 91 StPO). Sowohl bei geri cht

lichen Vorerhebungen (RZ 1976/25) als auch bei der Vorunter

s u c h u n 9 ( § § 9 2 Absatz 3, 9 7 Absatz 1, 1 0 9 . Ab s atz . 2 ·S t PO) 

steht dernGericht die Prüfung der Anträge des Anklägers zu-
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mindest hinsichtlich ihrer Gesetz~äßigkeit zu. Unterschiede 

1 iegen in der Dor.linanz des Untersuchungsrichters bei der 

Durchführung der Voruntersuchung (§ 95 StPO), in der Begrün

dung des Prozeßrechtsverhtiltnisses nur durch die Einleitung 

der Voruntersuchung, wo~it u.a. die Bezeichnung des Betrof

fenen als Beschuldigten und Verständigungspflichten der Ge

richte verbunden sind (§ 83 StPO) sowie in den erweiterten 

Beschwerdem6glichkeiten im Rahmen der Voruntersuchung 

(§ 114 Absatz 1 Ziffer 2 StrO). Daraus wäre jedoch noch 

nicht abzuleiten, daß eine in Voruntersuchung gezogene Per

son ein gravierenderer Verdacht trifft als eine Person, ge

gen die Vor e r heb unq eng e f ii h r t \ve r den. E s gib t j e cl 0 c hau c h 

Unterschiede zwischen Voruntersuchung und Vorerhebungen, 

die den in Voruntersuchung Gezogenen zu~indest prima vista 

und gerade für den nicht-mit den Strafrecht Vertrauten als 

schwerer belastet erscheinen lassen, und zwar: 

1.) 

Ein Prozeßrechtsverhältnis wird gleichermaßen durch die 

Einleitung der Voruntersuchung, durch die Zustellung der 

unmittelbaren Anklage und des Strafantrages und durch die 

Vorladung zur Hauptverhandlung vor dem' Bezirksgericht be

grUndet. Somit hat die Einleitun~ der Voruntersuchung inso

fern dieselbe Wirkung tlie ~ie übrigen genannten Verfahrens

schritte, die bereits einen fundierten Verdacht zur Voraus

setzung haben. Der Verdächtige wird überdies durch alle die-

\ 
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se Schritte zum Beschuldigten. 

2.) 

Die Voruntersuchung ist gerade auch in schweren Kriminal

fällen obligatorisch - nämlich bei Verbrechen und Vergehen, 

deren P.burteil ung den Geschwornengerichten zukor.1!:1t (§ 91 

Absatz 1 StPO) sowie in Verfahren zur Unterbringung in einer 

Anstalt nach § 21 Absatz 1 und 2 sowie § 23 StGB (§§ 429 Ab

satz 2 sowie 436 Absatz 1 StPO). 

3. ) 

Nach einem Teil der Lehre und Rechtssprechung setzt die Ver

hängung der Untersuchungshaft di e Ei nl ei tung der Vorunter

suchung (bn/. die Einbringung der An!<lageschrift oder des 

Strafantrages) voraus (r1ayerhofer, ÖJZ 1967 s 485; ÖJZ 

1968,383) .. Die gegenteilige Ansicht (z.B. Proske, ÖJZ 1968, 

380) wird in Foregger-Serini,Strafprozeßordnung, Anmerkung 

VI zu § 180 mit folgenden AusfUhrungen abgelehnt: "Die An

sicht wird dem·Umstand nicht gerecht, daß die Untersuchungs

haft dringenden Tatverdacht voraussetzt. Dringender Tatver-

dacht rechtfertigt aber, wenn schon nicht eine unmittelbare 

.. Anklageerhebung, so doch die Einleitung der Voruntersuchung 

und in Fällen, in denen eine so schwerwiegende Mnßnahme wie 

die Ve r h ä n gun g der U n te r s u c h u n 9 s h a f t a I'!l P 1 atz eis t, d ü r f t e 

. man sich mit einem bloß vorbereitenden Verfahren, wie es die 

Vorerhebungen sind, nicht begnUgen"~ Hier wird also 

1 e t z t 1 ich die Vor u n te r s u c h u n 9 . dem d r i n gen den Ver d ach t b z t.,r • 
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schwerwiegenderen Fällen zugeordnet. Eine Stütze findet 

diese Ansicht in § 90 Absatz 1 StPO, wo allfällige Vorerhe

bungen al s Entschei dungsgrundl age für den Antrag auf Ei n

leitung der Voruntersuchung (oder die Einbringung der An

klageschrift) genannt werden. 

Gemäß § 91 Absatz 1 StPO kann der Staatsanwal t aber 

ebenso ergänzende Vorerhebungen (statt einer Voruntersu

chung) beantragen. Die generelle Verbindung von schv/eren 

Kriminalfällen bzw. Fällen mit dringendem Tatverdacht mit 

der Voruntersuchunq erscheint daher nicht dem Gesetz zu ent

sprechen (siehe dazu auch EvBl. 1973/98). 

Im Hinblick auf die sich aus § 91 Absatz 1 StPO erge

bende freie Wahlmöglichkeit des Staatsanwaltes zwischen 

Vorerhebungen und Voruntersuchung· in Fällen," in denen die 

Voruntersuchun9 nicht zwingend vor(1eschrieben ist, muß da

her nach Ansicht der gefertigten Staatsanwaltschaft in der 

Veröffentlichung des Antra~es auf Einleitung der Vorunter

suchung durch einen Beamten trotz des der Institution der 

Voruntersuchung anhaftenden Odiul'1s der schweren· Kriminal;

tät bz\'l. des bereits weitgehend konkretisierten und durch 

gewisse Be"'Jeisnittel gestützten Verdachtes dann';' und nur 

dann - nicht eine verbotene, ein berechtigtes privates In

teresse verletzende Offenbarung eines Geheimnisses erblickt 

werden, wenn gleichzeitig eine dem angesprochenen Kreis be

reits bekannte f.nschuldigung als Grund de'r Antr·agstellung 

'\ 
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angeführt wird. 

I T!l I n t e r v i e w des 0 b e r s t a a t san \'1 alt e s D r • tHi 1 1 e r vom 

11.10.1983, dessen ~!ortlaut der JI.nzeige angeschlossen ist, 

wird der Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung gegen 

l a nd e s hau p tm a n n ~1 a 9 0 Lud \'1 i 9 da mit beg r ü n d e t , daß der k 0 n-

k re te Ver d ach t vor 1 i e 9 e , r,~ a 9 0 Lu (hd 9 hab e sie h des Ver b re -

chens der Untreue als Beteiligter im Zusammenwirken mit be-

reits in J. Instanz vom landesgericht Eisenstadt verurteil-

te n Per S 0 n e n , n ä m 1 ich Wal t e l~ Z i m per und D r • Rau ch\'I art er, 

, du rc h T r ans fe ri e run 9 von H 8 0 - Gel der n als Par t eis pe n den an 

die ÖVP Niederösterreich schuldig gemacht. 

Der hier ZUM Ausdruck gebrachte Ver"prf v/ar bereits vor 

der,; i n k r i ::: i nie r te n I n te r v i e \'! Ge 9 e n s t a n d von Be r ich t e n i n 

6sterreichischen ~assen~edien. 

So ist i~ "~urier" VOM 11.10.1983 (erschienen an 

10.10.1983 abends) unter der Dberschrift "Dramatik vor der 

.ND-Wahl: Rauchwarter plauderte" von aktuellen, Landeshaupt-

·mann Siegfried Lud'·Ii!,! belastenden P.ussagen des Dr. Ernst 

Rauch\\'arter die Rede. Rauch\'!arter habe in diesem Zusammen-

hang die Echtheit seiner Unterschrift auf einem 8rief bestä-

tigt, der "Geldtransfers" betreffe • 

. Die. "~ronen-Zeitung" vom 11.10.1983 (ebenfalls er-

schienen am 10.10.1983 abends) berichtet unter der iiber-

schrift IIVerdacht gegen. lud\'lig?1I von einem IIGipfel!! in der 

Oberstaatsam'lal tschaft \-lien. zur .Beratung darüber, ob gegen 
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Landeshauptmann Ludwig gerichtliche Vorerhebungen eingelei-

tet werden. Entscheidend dafür wUrden die Aussagen des Ex-

H B 0 - ehe f s Rau c h "" art e r sei n , der von der H ; r t s c h a f t s pb 1 ; z e i 

erneut einvernomr.1en worden se;. Es sei dabei um neue Ver-

dachtsl'lOr.1ente gegangen, daß näml ich Landeshauptmann Lud~·.'ig 

g e\'JU ß t h ä t te , da!3 H B 0 - ~'1 i 1 1 ion e n i n Par t ei k ass eng e fl 0 s sen 

seien. 

Die "Arbeiter-Zeitung" berichtete in ihfer Ausgabe vo~ 

8.10.1983 von eineM Brief, der der Wirtschaftspolizei zuge-

s pie 1 t \'10 r den sei. E s h a n d 1 e s ich um ein e K 0 pie ein e s 

Schreihens Pauchwarters an Siesfried Ludwig vom April 1980. 

Rauchwarter habe darin U:'l die Bekannt<]ilbe eines Y.ontos er-

sucht, auf das angeblich vereinbarte Beträge Uberwiesen 

werden sollten. Rauch~."arter habe nun dazu ausgesagt, daß 

sich seine Unterschrift auf diesem Brief befinde. Bei dem in 

Rede stehenden Geld habe es sich um eine Gegenleistung für 

die von Land gewährte UOhnbauförderung fUr das WBO-Projekt 

Salzerwiese in Wiener Neustadt gehandelt. I~ ~brigen sei er 

mit Landeshouptmann lucwig in Gespräch über Konten gewesen. 

Die AusfUhrunge~der "Arbeiter-Zeitung" sollten jedoch 
. . 

außer Betracht bleiben. Sie wendet sich als Zentralorgan ei-

ner politischen Partei im wesentlichen an eine bestir.mte 

Z i e 1 9 r u P pe und ; 5 t des \'1 e gen be z ü 9 1 ; c h J\ u fl a g e und Ver b re i -

tung nicht mit ~assenbl~ttern wie dem "Kurier" und der "Kro-

nen-Zeitung ll un~ hinsichtlich der Breitenwirkung schon gar 

'\ 
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nicht mit dem OrF zu vergleichen. 

Insbesondere durch den zitierten Artikel im "Kurier" 

vo~ 11.10.1983 wurden jedoch VerdachtsgrUnde gegen Landes

hauptr.lann !·lag. Siegfried Ludwig, die eine_'- den gesetzlichen 

Bestiri:1un0,en entsprechende - Untersuchung nicht nur recht-

fertigen, sonrlern sO!Jar geboten erscheinen lassen, einer 

breiten Öffentlichkeit bekanntgernacht. Mit dem IntervievJ 

des f;, n 9 e z e i (1 te n, 0 r . 0 t t 0 F. t: ii 1 1 er, \1/ u r den da her k ein e bis --dahin ~eheiMen, ~ag. Siegfrierl lu~wig diskriminierenden 

Tatsechen 0eoffenbart!.. sondern ledigl ich die vor. der zu

ständif.!en Behörde getroffene, dem Gesetz (§§ 34 ft.bsatz 1, 

87, 9 1 Ab s atz 1 S t PO) e n t s p r e ehe n d e ~,l a ß nah m e • So mit \'1 U r d e 

weder der Tatbestand des § 302 Absatz 1 StGB, noch jener des 

§ 310 StEB durch dieses Interview verwi~klicht.· 

In der Ausgabe des \4ochenmagazins "Hochenpresse" vor'"! 

21.11.1983 wird in einem Artikel mit .der Uberschrift "Der 

. Fall PUller's" von Gerald Freihofner eine "Kurznitteilung 

des Justizr.inisteriu:'ls an die :1edien" angefiihrt, "daß die 

.' Staatsanwaltschaft nun doch einen Antra9 aufVoruntersu

chunp Qegen Ludwig gestellt hat". Diese Kurz~itteilung soll 

an 11.10.1983 um 13.5D Uhr ergangen sein und dUrfte somit 

dem Interview des Ober;taatsan~altes Dr. Otto F. MUller, das 

erstmalig am 11.10.1S93 abends durch den Österreichischen 

p. und f LI n ka u s 9 e s t rah 1 t \'1 U r d e , vor a n 9 2 9 an gen sein. Unter der 

Voraussetzung, daß aUC1 diese Kurzmitteilung auf den im in-
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kriminierten Interview genannten Verdacht Bezug genommen 

hat und da~it im wesentlichen denselben Inhalt hatte, kommt 

eine Geheinnisverletzung durch das nachfolgende. Interview 

schon i~ Hinblick darauf nicht in Betracht •. Ermittlungen zur 

Ver i f i z i er u n 9 der gen a n !1 te n . Vor aus set z u n ger üb r i gen si c h , 

da durch das Interview auch aus den bereits vorstehend dar-

·gelegten GrUnden nicht gegen das Strafgesetz verstoßenwur-

de •. 

Selbstverständlich kBnnte grundsätzlich auch durch die 

enJähnte Kurz!:1itteilung in strafrechtlich relevanter Heise 

gegen das Gebot zur Wahrung des Amtsgeheimnisses verstoßen 

\\'orden sein. Denn ob die verbotene Veröffentl ichung durch 

ein Regierungsrnitglied (Beamter in Sinne des § 74 Ziffer 4 

StGB), eine "offizielleIl Pressestelle oder einen anderen 

8ear,lten crfo19t, ist für die strafrechtliche Beurteilung 

völlig irrelevant. Auf Grund der gesamten Umstände. ist aber 

der z ei t . a n Z une h:-:1 e n , daß· die dem i n k r i m i nie r te n I n te r v i e \Il 

vorausgegangene ::edien;n.itteil ung, bisher nicht Gegen-

stand einer Anzeige ~urde, denselben Inhalt wie das Inter-

view hatte, sich· sömitauf bereits veröffentlichte Ver-

dachtsmomente gegen Landeshauptmann ~·lag. Ludwig· bezog und 

daher keinen strafbaren Tatbestand verwirklichte. 

Schließlich ist noch auf den vom.Anzeiger· geäußerten 

Ver d ach t ein zug ehe n • 0 her s ta a t san ~'I alt 0 r • r,w 1 1 er h ä t te mit 

dem Antrag auf ,Einleitung der:Voruntersuchung gegen landes-
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hauptmann f-1ag. Siegfried ludwig (absichtlich) bis zu einem 

Z e i t P unk t kur Z vor der nie der ö s te r re ich i s c h e n l a n d tag s \'J a h 1 

zugewartet, obwohl ihm schon vorher das entsprechend~ Bela-

stungsmaterial vorrelegen wäre. In einer solchen Vorgangs-

weise, nämlich der Wahl eines bestimmten Zeitpunktes der An-

tragstellung in der Absicht einer politischen Einflußnahme, 

-könnte nämlich - lilie schon dargelegt - ein Mißbrauch der 

Amtsgewalt gelegen sein. 

Unter Heranziehung des Aktes AZ 23 b Vr 11.231/83 des 

landesgerichtes für Strafsachen ~ien (24 St 53.698/83) kann 

dazu festgestellt werden: 

In der Strafsache gegen Dipl.lng. Pr. Ernst Rauchwarter 

u.a., AZ 7 Vr 841/82 des Landesgerichtes Eisenstadt, ergaben 

sich auf Grund des erhobenen und schließlich durch das noch 

nicht rechtskräftige Urteil vo:n 20.4.1983 festgestellten 

Sachverhaltes auch BelastunQsmof'lente gegen Landeshauptnann 

Mag. Sie9fried Ludwig. Der weitläufice Sachverhalt (das Ur-

te i 1 U In f a 8 t 7 6 3 Sei t e n ) re c h t fe r t i 9 te z \,! e i f e 1 los, vor Ver-

fahrensschritten gegen Mag. Siegfried Ludwig die schriftli-

che Urteilsausfertigung abzuwarten, da von dieser eine ent-

sprechend geordnete und übersichtliche Darstellung der re-

levanten Vorgänge zu erwarten war. Der gefertigten Staat~--

aml/altschaft ist nicht bekannt,· wann die Urteilsausferti-

pung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt bzw. der Oberstaats

anwal tschaft Hien zukam. In dem schon angeführten Artikel 
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der "VI 0 c h e n pes se" vii r d. be hau p te t , die " Aus s ~ n dun 9 11 des U r -

teils sei am 3.10.1983 vormittags erfolgt und am selben Tag 

nachmittags sei bereits bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien 

-eine "außerordentliche" Dienstbesprechung der mit den WßO

. Akten vertrauten Staatsanwälte, Justizbeamten und Wirt

s c h a f t s pol i z ist end u r c h 9 e f Uhr t V/O r den, i n der die \'J ei te r e 

Vor 9 a n 9 S\'I eis e fes t gel e 9 t wo r den sei. Fa 1 1 s die s e 0 ars tel -

lung des zeitlichen Ablaufes stimmen sollte, könnte nicht 

davon ausg~gangen werden, daß die Darlegungen im schriftli

chen Urteil. des landesgerichtes Eisenstadt Grundlage der 

Die n s tb e s p re c h u n g - ü!) erd i e der 9 e f e r t i 9 te n S ta a t san 'I: alt -

schaft keine Unterlagen vorliegen - wurden. Denn binnen we

nigen Stunden wäre eine zielfUhrende Analyse der umfa~g~ei-

chen Urteilsbegründung kaum ~öglich. 

Selbst in dieseTil !='all \'/~:re aber davon auszugehen, daß 

die Urteilsausfertigung schließlich für die Entscheidung, 

den Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung gegen l~ndes

hauptmann ~'ag. Siegfried lud\l:ig zu stellen, mit herangezo-

gen \'IU rde • ~.. ..' -

Fest steht auf Grund eines Amtsvermerkes . der Hirt

schaftspolizei vom 6.10.1983, daß im Sinne der Besprechung 

bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien vom· 3.10.1983 die 

···Staatsanwaltschaft Eisenstadt am 4.10.1983 der Wirtschafts

polizei schirftlich den Auftrag erteilte, in Zusammenarbeit 

mit· den mit dem UBO-Komplex vertrauten Beamten des Landes-
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gendarrneriekommandos Bu~genl and Di pl. In9. Dr. Rauchwarter, 

Susanne Riegler, Anton Tusch, Federiclls Salus. und Harald 

Irnberger zum "besprochenen Sachverhalt" zu· vernehmen. Die 

Ei nvernahl.le Dr. Rauchwarters soll te umgehend erfol gen. In 

einer Besprechun9 der ~irtschaftspolizei mit der Oberstaats-

a n wal t s c h (I f t H i e n \'I U r d e von 0 b e r s t a a t s a n'rl alt s te 1 1 ver t re te r 

o r • Ha s s erb aue r die IH c h t i 9 ~ e i t der Ein ver nah m e D r • . Rau c h -

warters betont und angeordnet, .eine Kopie des Vernehl'1ungs-

protokoll s bereits am 7.10.1983 der Oberstaatsanwal tschaft 

Wien' unmittelbar zuzunitteln. Die Vernehmung des Dr. Rauch-

warter wurde am 7.10.1983 durchgefUhrt und betraf die Echt-

heit und den Inhalt einer (schlecht leserlichen) ~opie eines 

an landeshauptmann Mag. ludwig gerichteten Schreibens sowie 

im allger.leinen die Kenntnis des Genannten von Transferie

rungen von YBO-Geldern an die ~VP ~ieder6sterreich. Bereits 

arn 16.9.1983 war Dr. Rauchwarter ZUM se1ben Thema vernonmen 

worden und hatte sich damals auf I.langelnde Erinnerung beru-

fen. Nunmehr, am 7.10.1983, belastete Dr.Rauch'rlarter, land

e s hau p t n a n n ~" a g • Sie 9 f r i e ~ lud \'I i 9 • Die K 0 pie des Ve rn e h -

mungsprotoko1.l s .. wurde der Oberstaatsanwal tschaft. ~lien an 

7.10.1983 um 13.-30 Uhr überbracht. 

Am 10.10.1983 wurde Dr:. Rauch\~arter auf -Grund. eines 

Auf t rag e s der .s t a a t s a n\'! alt s c h a f t Ei s -e n s t a d t vom 9 • 1 0 .1 98 3 

neu e r 1 ich von der H i r t s c h a f t s pol i z e i ver n 0 m P.) ~ n , \'10 bei er 

Landeshauptnann t!ag •. Ludwig noch weitergehend belastete als 
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am 7.10.1983. Eine Belastunq Mag. Ludwigs ergab sich außer

dem aus den ebenfalls am 10.10.1983 deponierten Aussagen des 

Federicus Salus und des Harald Irnberger. 

Auf Grund einer an selben Tag abgehaltenen Dienstbe-

sprechung, an der Vertreter des BundesministeriulTts für Ju-

s t i z , der 0 be r s ta Cl. t san:~ alt sc h a f t ~~ i e n , cl er S ta a t san \'! alt-

s c h a f t \fi e nun d der S t a a t sam! alt s c h a f t Eis e n s ta d t . te; 1 nah

men' \'Iurde sodann am 11.10.1983 von der Staatsanwaltschaft 

Wien der bereits angefUhrte Antrag auf Einleitung der Vorun-

tersuchung bein Landesgericht für Strafsachen ~!ien ge-

stellt. 

Der dargelegte Ablauf zeigt, daß eine verzögerte An-

tragstellung, wie sie der Anzeiger vermutet, nicht·in Frage 

kommt. 

D e r ~.~ i t te i 1 u n 9 der L a n d ta 9 s dir e k t ion des nun des 1 a n des 

Niederösterreich vom 16.12.1983 von 'der negativen Entschei-,-
dung des Landtages über das Ersuchen des Landesgerichtes für 

Strafsachen ~lien Uil ZustiIr.rlUng zur Ausl ieferung des Abge-

ordneten Landeshauptmann ~ag. Siegfried Lud\·lig zur Straf

ver f 01 gun gis t der Po n t rag des Ver fa s s u n g s - und 'n e c h t sau s -

schusses des Landtages' angeschlossen, in dem u.a .. ausge-

fUhrt wird: "Sämtliche Erhebungen der Staatsanwaltschaft 

und 'Anträge auf Einleitung gerichtlicher Untersuchungsmaß-

nahmen wurden (ebenfalls) in einem sehr knappen Zeitraum vor 

der l a n d tag s \.,. a h 1 ge set z t , \-10 b'e i ins b e s 0 n der e . auf f ä 11 t, . daß 

\ 
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die Ourchführun9 der e"inzel nen \'erfahrensschritte und· die 

Heiterleitung der Ergebnisse von Seiten der Oberstaatsan-

waltschaft in einer de~ üblichen Amtsbetrieb völlig unange-

messenen Eile vor den Termin der Landtagswahl betrieben wur

de. In diesen Zusammenhanq wurde gegen den Lefter der Ober-

s ta a t s a OVJ alt s c h a f t \! i e n , 0 r • 0 t t 0 F. ~~ Ü 1 1 er, S t r a fan z e i 9 e 

wegen Verdachtes des Amtsmißbrauches eingebracht •. 

Diese Vorgangsweise der Staatsanwaltschaft läßt den 

Verdacht naheliegend erschei~en, daß"ihr die politische ~o-
------------~-----------------------------------------------

tivation zugrunde lag, den Landeshauptnann als Spitzenkan-
---------------------------
didaten seiner Partei kurz vor der Lanc!tags'tlar,l in der öf-

fentlichen Meinung herabzusetzen. Dieser Verdacht wird 

durch den U8stand erhärtet, daß Justizminister Dr. Ofner als 

ob e r s te s \'! eis u n 9 s 9 e ben des 0 r 9 a n der S t a a t san wal t s c h a f t ge -

gen übe r der Per S 0 n des La nd es hau p tm a n ne s von ~l i e der ö s te r-

reich in mehrfacher Hinsicht nicht unbefangen zu sein 

scheint. Der Justizninister war in seiner Funktion als Ob-

mann der Freiheitlichen Partei Niederösterreich un~ittelbar 

politischer Gegner des landeshauptnannes in Hahlkampf. Er 

muß weiters als vo~ landeshauptmann wegen übler Nachrede Be-

klagter daran interessiert sein, dem landeshauptmann im Zu-

sanmenhang nit der behaupteten Parteienfinanzierung aus WBO-

Ge"1 dern s t r a f 9 e set nli d r i 9 es' " Ver h alt e n n ach z u \,! eis e n • 

Schließlich gehörte der Justizminister als Abgeordneter der 
. " 

FPÖ-Nationalratsfraktion an," die anläßlich des parlamenta-
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rischenWßO-Untersuchunsausschusses erklärte, politisch auf 

den Landeshauptmann von ~~iederösterreich zu zielen','. 

Diese Ausführungen manifestieren ein Nißtrauen gegen 

das Vorgehen von weisungsgebundenen Justizbehörden, dessen 

Ursachen - auf politisch relevante Fälle bezogen - al1er-

dings grundsätzlich als systemimmanent angesehen werden 

müssen. 

Das dargestellte Vorgehen im. Zusammenhang mit den Ver

nehmungen . des Di pl. Ing. Dr •. Rauchwarter 1 äßt .tatsächl ich -

n ach d e i11 mon at e 1 a n gen, j e d 0 eh, wie aus f'J e f ii h r t, du rc hau s be-

rechti!}ten AbvJarten der schriftlichen Ausfertigung des Ur

teils des Landesgerichtes Eisenstadt - eine besondere Eile 

lein fuGende_ ;3e...!]rÜndlJnq anbietet, zumal einerseits zu er----- ~. : : .~ . 

warten ist, daß Dr. Rauchwarter - zu 10 Jahren Freiheits-

strafe nicht rechtskräftig verurteilt.und ~ur in Frage ste

henden . Zeit Patient im pSYChiatrischen Krankenhaus der 

Stadt Vien - als Untersuchungshäftling für.geraume Zeit zur 

Verfügung stehen wird und andererseits die Gefahr ",01') .Verab-

redungen schon deshalb nicht akut war, weil an Dr. Rauchwar-

te r no c h u n b e k a n n teE r m it tl u n 9 se r 9 e b n iss e und Ver da c h t 5-

grUnde nur. in bescheidenstelil Ausmaß. -im .Zusammenhang mit 
. .'. . " .' . ... .' '. 

der "t~ohnball 2000 Ges.rn.b.H.'~ -. herangetragen \'/urden .• Den-
'.' .... , 

noch. kann in keinem der. auf9.ezeigten Schritte. ~in nic.~J der 

Amtspflicht entsprechend.es, in concret~. norm\lddriges Ver-

·\ 
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halten (siehe leukauf-Steininger, Kommentar zum StGB, 2. 

Auflage, Anmerkun9 Nr. 25 zu § 302 StGB) erblickt \'!errlen. 

Vielmehr kann grundsätzlich - bei Wahrung auch der Ubrigen 
,~;----------------

Verfahrens~axi~en und Einhaltung aller gesetzlichen ßestim-

nungen - ein m5g1ichst rasches Vorgehen nicht als rnißbr~uch-

1 ich r. e z e ich n e t \"J e r cl e n, NO bei das 9 1 e ; c h z e i ti 9 e Ei n sc h re i -

ten der Staatsanwaltschaft Eisenstadt und der Oberstaatsan-

waltschaft Wien in ~ 32 Absatz 2 StPO seine Deckung findet. 

Unter diese::! .n,spekt/verrr:Ögen "lebenur.1ste.nde, die auf 

eine pol itisch ausqerichtete '1otivation der befa·fJten ßehör-

---------------------------------------------------------------
den hin'ileisen nögen, deren '1or2ehen nicht in elen Bereich 

strafbaren Handelns zu rücken. Zu nennen ist an dieser Stel-

1 e das Vor b r i n gen des l Cl n des h Cl U P t na n n e s f~ a 9 • lud \d g, der 

Pressesprecher des r,undes~inisteriuNs für Justiz habe laut 

Darstelluns in de~ bereits an~efUhrten Artikel der "Hochen-

presse" ara 7.10.1983 die r'~ecJien verständigt, es \'Jerde vor 

einer im Pahnen des ~ahl~ampfes am Abend von Fernsehen Uber-

tragenen ~iskussion z~·lischen landeshaupt:.1ann ~:ag. Lud''lir 

und seinem pol i ti sehen Ge~ner, landeshauptmannstell vertre-

ter GriinZ\'Jeig, "eine Bombe platzen". Erhebungen zu einer 

solchen an sich unbestimmten Ankündigung, der jedenfalls an 

7.10.1983 keine konkreten Schritte folgten, erübrigen sich 

somit. 

Bezüglich des weiteren Vorbringens im Schriftsati des 
. :i 

landeshauptnannes 1"a9. lud\'lig, die Sekretärin der FPÖ Nie-
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derösterreich habe am 11.10.1983 bereits zu Mittag Journa

listen mitgeteilt, daß am ,selben Tag der Antrag auf Einlei-

tung der Voruntersuchung gegen Landeshauptmann ~,1ag., Ludwig 

gestellt wUrde, wird auf die AusfUhrungen fiber die zu dieseM 
, , , 

Zeitpunkt bereits in der Öffentlichkeit bekannten Von.,ürfe 

gegen Landeshaupt~ann ~aQ. Ludwig verwiesen. 

Es, ist möglich, daß den Zeitungsr.1eldungen über den 

Landeshauptr:1ann _ !~ag. Ludl'lig treffenden Verdacht Indis~re

tionen zugrundelagen, die ~em Tatbestand des §c310.Absatz 1 

S t G B z u u n t e r s tel 1 e n s i n d . G,l e ich e r :'1 a ß e n ist a b er. a u c h den I~ -

bar, daß die Informationen durch .einen Rechtsvertreter oder 

andere .Personen, mit denen Dr. Raucblarter Kontakt hatte, 

\'{ e i te r 9 e ge ben \'! u r den. Er heb u n gen da z u \'1 ä ren a u ~ sie h t s los , 

da die Journalisten, die allein Uber .ihre Infornationsquel-

le Aufschluß geben könnten, erfahrun9sge~~8 unter Beruful19 

auf § 31 Absatz 1. MedienG jede Auskunft über ihre Gewährs-

leute verweigern. 

1 r.1 b e r e i t s e nt ä h n t € n J\ r t i k e 1 von Ger a 1 d F r e i h 0 .f n e r i n 

der,"Hochenpresse". vorn 22.11.1933 ist unter: and.erem folgen

der Amtsverr.1erk der Hirtschaftspolizei \'1iedergegehen: "Da 

fes t 9 e s tell t w u r (I e , daß i.i b erd a s \-! 0 ehe n end e b ,e i s pie 1 S\>I eis e 

in der Zeitung "An Sonntag", ein Gratisexernplar ,vom 

9.10.1983, .auf Seite 3, in rericht~rstattungen unter dem Ti

tel IISiedlcrgeld für lud\'!igpartei" Passagen auftauchten,. 

die offenbar der Niederschrift mit Rauchwarter VOf.1 
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7.10.1983 entnOl'l'len sind,. weist der Unterferti8te, der die 

Einvernahme mit PauctH'iarter durchgefiihrt hat, darauf hin, 

daß lediglich zwei Ausfertigungen dieser Niederschrift wei-

te r 9 e 9 e ben \'1 ur den: Ein e K 0 pie Li b e r ~'.' uns c h der 0 be r s t a a t san-

waltschaft an Dr. Wasserbauer, eine Kopie an die 8eanten des 

LGK Burgenland. 

Der Unterzeichnete hält .fest, daß er keinerlei Tätig

keiten entfaltet hat, die dazu geführt haben können, daß Er-

~ittlungsergebnisse über noch nicht abgeschlossene Erhebun-

gen an die Presse gelangt.sind. Dr.Halas" 

Aus diesem A~tsvernerk allein er~ibt sich bereits, daß -

falls tatsächlich das Protokoll über die EinvernahQe des 

Dr. Rauchwarter vom 7.10.1933 der Zeitung IIJl.r.J Sonntag" be-

kannt \'lUrde - mehrere drei verschi edenen Behörden angehö-

----------------------------------------------------------------
rende Beante Celesenheit hatten, die Verletzung des Antsre-

h e i mn iss e S zu beg ehe n • H i 0\'1 eis e auf e ; n e n b e s tim mt e n T ä te r 
------------------------~-------------------------------------

können - aus de~ schon auf~ezeigten Grund - von der Verneh-,-----_ ...... ------
nun gei n e s Red akt e urs e ben s 0 ':1 e n i gen.' art e t \I erd e n ',·Ii e von 

der Vernehmung des für die Täterschaft in Frage komnenden 

------------------------------------------------------------Personenkreises. Dasselbe c1ilt hinsichtlich der Veröffent--------------- ------~-~'------------------------~ 
lichun!l des wiedergegebenen, vor dem 22.11.1983 bereits 

---------------------------------------------------------------
mehreren Behörden bekannten Ar:ltsvermerkes der Wirtschafts-

polizei (vo::! 10.10.1983), die gleichfalls nur dUl~ch eine 

Verletzung des Amtsgeheimnisse~ zustande gekommen sein 
------------------------------------------------------------

kann.' 

---
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. Es .ist' daherbe'ao's;'chtigt; die:Anzeige gegen Dr .. Otto 

. F. r·1ü 1 1 erg e 1:1 ä ß § 90 .I'. b s atz 1 S t PO' zur Li c k i u 1 e gen : und das 

-Verfahren Qe~en unbekannte Täter 'wegen § 310 Absatz 1 StGB 

-ge~äß ~ 412 StPO abzubrechen. 

Staatsanwaltschaft Wien .. i' , ..•• I 

.. ~_.-:-'- .;. . 

" 

,am 3.1.1984 . '. ~ .. I ~ ~.:: :'~ 

; , 

-.'~ ." ... .. 

'i ",--

'w _ . . .,,-

Q I. t, I ,~ 
L ( V -fJ))..J-I1 ub' t---;! 

, . (j 

.. 

" 

; .' 

.~ ", ~ \ 
.; . .",. 

. " . (: .... - .. ~ ; ." 
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OBERSTAATsANWALTSCHAFT WIEN Wien, am 

OStA 10.153/84 
1016 Wien, Schmeriingplatz 11 
Justizpalast, Postfach 51 
Telefon: (0222) 9622-00 

", . , 

An das 

Betrifft: 

(201 ln Wie n. 
. , " . J 

Z~~J ~l. \,--\ ~ \ \. -\\-, \.\\ll ! Lt. .! 
------.... - ,N,\ vII 1 

~~-~ 
Strafsache gegen Dr.Otto F. MULLER sowie 
unbekannte Täter wegen §§ 302, 310 StGB. 

Bezug: § 42 StaGeo. 

Als Anfallsbericht gemäß § 42 Abs 2 StaGeo werden 

die Berichte der Staatsanwaltschaft Wien vom 3. Jänner 

1984 und vom 23. Jänner 1984, 40 St 63.435/83 srunt Anlagen 

vorgelegt und dazu berichtet: 

In der Anzeige der Rechtsanwälte Dr.Ernstund 

GUnther Hagen, Dornbirn, und in dem Schriftsatz des Mag. 

Siegfried LUdwig, mit welchem der Anschluß als Privatbe

teiligter erklärt wurde, werden gegen den Leiter der 

Oberstaatsanwaltschaft Wien, Oberstaatsanwalt Dr.Otto F. 

MÜLLER und gegen unbekannte Personen folgende VorwUrfe 

erhoben: 

1) daß der Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung 

wegen Verbrechens der Untreue bzw Beteiligung daran 

gegen Landeshauptmann Siegfried Ludwig nicht schon wesent

lich frUher eingebracht worden sei, sondern erst unmittel

bar vor der Landtagswahl in Niederösterreich, wobei dies 

dazu dienen sollte, die genannten Wahlen zu beeinflussen, 

einen Wahlkandidaten zu diffrunieren; 

2) daß durch das Interview des Leiters der Oberstaatsan

waltschaft Wien am 11.Oktober 1983 im ORF (Fernsehen 

1. und 2. Progrrunm, Sendung "Zeit im Bild"), in welchem 
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die AntragsteIlung auf Einleitung der Voruntersuchung 

gegen Landeshauptmann Ludwig durch die Staatsanwaltschaft 

Wien mitgeteilt wurde, das Gebot zur Amtsverschwiegenheit 

verletzt worden sei; 

3) daß eine Ausfertigung der Niederschrift über die am 

7.0ktober 1983 von der Wirtschaftspolizei durchgeführte 

Vernehmung des Dipl.Ing.Dr.Rauchwarter oder doch der 

Inhalt dieser Niederschrift an Unbefugte (nämlich vor 

allem an die Arbeiterzeitung und die Zeitung am Sonntag -

nach dem Artikel in der Wochenpresse, auf welche sich 

"die Eingabe Mag.Ludwig's bezieht) weitergegeben worden 

sei, und 

4) daß die beabsichtigte AntragsteIlung der Staatsanwalt-

schaft Wien gegen Landeshauptmann Ludwig bereits am 

11.0ktober 1983 mittags der Sekretärin der niederöster

reichischen FPÖ Frau Kerk geoffenbart und von dieser 

einigen Redakteuren weitergegeben worden sei. 

Schließlich ergibt sich aus den Anlagen, insbeson

dere dem Artikel der "Wochenpresse" vom 21.11.1983 mit 

. der Überschrift liDer Fall Müller's" der weitere Verdacht, 

5) daß von unbekannten Personen des Bundesministeriums 

für Justiz am .11. Oktober 1983 um 13 Uhr 50 an die 

Medien eine Meldung.des Inhalts, daß die.Staatsanwalt

schaft Wien nun doch einen Antrag auf Einleitung der Vor

untersuchung gegen Siegfried Ludwig gestellt habe, er

gangen sei. 

Zu diesen fünf Vorwürfen, welche Gegenstand der 

.Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Wien auf das Vorlie

gen strafbarer Tatbestände waren, erlaube ich mir im Zu

sammenhang mit dem angeschlossenen Bericht der Staatsan

waltschaft Wien vom 3. Jänner 1984 zu bemerken: 

Zu 1): Selbst wenn die Handlungen der Betroffenen, ein

schließlich des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft 

Wien von dem Vorsatz getragen gewesen wären, die Wahlen 
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zum niederösterreichischen Landtag zum Nachteile der 

~ahlwerbenden Gruppe des Mag. Ludwig und im Interesse 

anderer wahlwerbender Gruppen zu beeinflussen und dem 

Mag. Ludwig als Spitzenkandidat einer wahlwerbenden 

Partei Schaden zuzufügen, könnte eine strafbare Handlung 

im Sinne eines Verbrechens nach dem § 302 StGB in der 

beschleunigten Durchführung von Erhebungen, um den bereits 

seit Monaten bestehenden Verdacht gegen Mag. Ludwig in 

einer Weise zu untermauern, daß ein Antrag auf Einleitung 

der Voruntersuchung gegen ihn gerechtfertigt erscheint, 

und in der Weisung an die Staatsanwaltschaft Wien, die 

Voruntersuchung noch vor der Landtagswahl zu beantragen, 

deshalb nicht gegeben sein, weil sowohl die Vornahme der 

Erhebungen als auch die Antragstellung nicht rechtswid

rig waren, also die Befugnis, im Namen des Bundes als 

sein Organ in Vollziehung der Gesetze Amtshandlungen 

vorzunehmen, nicht mißbraucht worden ist (Dokumentation 

zum StGB t 235). 

Vor den ergänzenden Erhebungen vom Oktober 1983 

und vor dem Vorliegen der schriftlichen Ausfertigung des 

Urteils im WBO-Prozeß hat jedoch eine gewissenhafte Prüfung 

eine Antragstellung gegen Mag. Siegfried Ludwig doch als 

nicht unbedenklich erscheinen lassen, sodaß das Unterlassen 

der Antragstellung nicht mißbräuchlich geschah. 

Daher wäre meines Erachtens der Ansicht der Staats

anwaltschaft Wien, es sei wegen des unter 1) erwähnten 

Vorwurfes insgesamt eine Erklärung gemäß § 90 StPO ab-

zugeben, zuzustimmen. 

Zu 2):~ier kann der AnSicht der Staatsanwaltschaft Wien, 

daß kein Geheimnis mehr vorgelegen habe, weil be

reits durch die Ausgaben der Wiener Massenblätter Kurier 

und Kronenzeitung vom selben Tage, die aber schon am Vor

abend erschienen waren, die gegen Landeshauptmann Ludwig 

.vorhandenen Verdachtsgründe öffentlich bekannt gemacht 

worden seien, nicht gefolgt werden. 
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Das Interview befaßte sich nicht allein mit den 

von den beiden Zeitungen mitgeteilten Verdachtsgründen, 

sondern mit der Tatsache, daß die staatsanwaltschaft 

Wien gegen Landeshauptmann Siegfried Ludwig einen Antrag 
------------------------------------------auf Einleitung der Voruntersuchung gestellt hat. Allein 

.---
wenn der Zweck der Voruntersuchung nach § 91 Abs 2 Stpo 

und die mit ihrer Einleitung verbundenen Folgen, wie 

Prozeßanhängigkeit, allfällige Suspendierung eines von 

ihr betroffenen Beamten vom Dienst (§ 112 $DG), bedacht 

werden, so ergibt sich, daß die Auskunft des Leiters der 

Oberstaatsanwal tschaft \Vien über den Inhal t der Zei tungs

meldungen hinausgegangen ist. Der AntragsteIlung war eine 

entsprechende Prüfung bei der zuständigen Staatsarlvml t

schaft vorausgegangen. Die AntragsteIlung war der Aus

fluß eines Willensbildungsprozesses bei der zuständigen 

Strafverfolgungsbehörde, der keineswegs mit dem Verdacht, 

der Gegenstand der Prüfung war, identisch ist. 

Die Tatsache der AntragsteIlung ist ein dem Leiter 

der Oberstaatsanwaltschaft Wien und den in der Anzeige 

genannten unbekannten Personen aus dem Bereiche des Bundes

ministeriums für Justiz ausschließlich Kraft des Amtes 

bekannt gewordenes Faktum (EvBl 1959/390; EvBl 1965/331; 

EvBl 1970/185; EvBl 1971/82; EvBl 1977/199; RZ 1980/7). 

Es handelt sich um ein Geheimnis im Sinne des § 310 StGB, 

denn seine Offenbarung wäre geeignet, zumindest ein be

rechtigtes privates Interesse zu verletzen (EvBl 1972/31; 

EvBl 1977/199). 

Nun ist selbst die sich aus § 3 Z 5 Bundesministe

riumG und sich aus den im Sinne des § 4 Abs 3 des ge

nannten Gesetzes erlassenen Anordnungen für die nachge

ordneten Dienststellen des Bundes (Erlaß des Er'lf Justiz 

vom 13.2.1974, GZI 937-20/74) ergebende Auskunftspflicht 

durch die Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit be

schränkt. Die Richtlinien vom 18.12.1973 (BKA 36.287 -

.2d/73)p betreffencldie Durchführung der Auskunftspflicht 
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(§ 3 Z 5 des BundesministeriumG 1973), welche mit Erlaß 

des Bundesministeriums für Justiz vom 5.2.1974, GZl 

31.393-12/74, auch den Oberstaatsanwälten mitgeteilt 

wurden, bestimmen im A. Allgemeinen Teil, I., Zif. 4, 

lit e, daß die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit hinsicht

lich einer ausschließlich aus der amtlichen Tätigkeit 

bekanntgewordenen Tatsache, deren Geheimhaltung im In

teresse einer Partei gelegen ist, besteht. Im Interesse 

einer Partei ist nach diesen Richtlinien die Geheimhal

tung unter anderem dann gelegen, wenn es sich um Mit

teilungen über gegen eine Person anhängige Verfahren 

oder deren Verlauf handelt und zwar unabhängig davon, 

ob es gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Verfahren 

sind, soweit diese nicht öffentlich sind. Im B. Beson

deren Teil, 2if. 7 lit b schreiben die erwähnten Richt

linien ausdrücklich vor, daß die Auskunft im Interesse 

einer Partei an Dritte insbesondere zu verweigern ist 

über Gerichtsakten, soweit sie nicht-öffentliche Verfah

rensteile betreffen und über Verwaltungsstrafakten. 

Die Staatsanwaltschaft Wien hat in ihrem Bericht 

überzeugend dargelegt, daß das Vorverfahren ein nicht

öffentlicher Abschnitt eines gerichtlichen Strafverfahrens 

ist. 

Meines Erachtens war daher das Fernseh-Interview 
--------------------------------------des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft Wien vom 11.0ktober 

1983 - entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft Wien -

wohl geeignet, zumindest den Tatbestand des Vergehens 

nach § 310 StGB zu erfüllen. Es bestehen nach der Stel

lung des Verdächtigen, von dem doch anzunehmen ist, daß 

ihm auch die erwähnten Richtlinien betreffend die Durch

führung der Auskunftpflicht bekannt sind, auch Anhalts

punkte dafür, den subjektiven Tatbestand als gegeben zu 

erachten. 

Im Hinblick auf die Stellung jener Person im öffent

lichen Leben unserer demokratischen Gesellschaft, deren 
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Interesse als Partei von der Mitteilung betroffen war, 

ist zU untersuchen, ob nicht nach unserer Rechtsordnung, 

etwa nach dem Verfassungsrang genießenden Art. 10 MRK 

eine Rechtfertigung für die Mitteilung der Einleitung 
~~~------------~~----------~ 

der Voruntersuchung gegen Landeshauptmann Ludwig an die 

Öffentlichkeit bestanden hat. 

In den Entscheidungssammlungen ist keine Entschei

dung des Höchstgerichtes zu diesem Problemkreis "Amtsver

schwiegenheit und Recht auf Information" zugänglich. 

In der ziemlich umfangreichen Literatur zu diesem Pro

blemkreis, insbesondere in Klecatsky: "Der Einzelne und 

die Massenmedien (1969)", Morscher: Kritik an der Ent

scheidung des VfGH G 5/70 in JBl 1972, 198 f; "Öffentlich

keit und Verwaltung" ZÖR 1980, 39 ff; Grigg: "Amtsver

schwiegenheit - Schutz der Parteien - Amtshaftung" ZfV 

1982, 13; Neisser-Schantl-Welan: "Betrachtungen zur Ver

fassungsgerichtsbarkeit" ÖJZ 1972, 645 f, Pallin: "Amts

geheimnis und Redaktionsgeheimnis" ÖJZ 1973, 141 f, sowie 

in den in diesen Beiträgen erwähnten Aufsätzen, vor allem 

der deutschen Autoren Hämmerlein, Häberle, Martens, Preuß, 

Rinken oder Jerschke herrscht mehr oder weniger Einhel

ligkeit darüber, daß nicht nur dem demokratischen, son

dern auch dem rechtsstaatlichen Prinzip verfassungsrecht

lich verankerte Öffentlichkeitsgebote zu entnehmen sind, 

zu denen auch der Anspruch auf Information gehört. Es 

wird ein rechtsstaatliches Interesse an der Aufdeckung 

von schweren Rechtsbrüchen im staatlichen Bereich be

hauptet und aus unserer Verfassungsordnung begründet. 

In einem demokratischen Rechtsstaat habe der einzelne 

ein Recht darauf, die verantwortlichen Staatsorgane wegen 

solcher Rechtsverletzungen öffentlich zu kritisieren und 

öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen und zwar auch dann, 

wenn dadurch bestimmte, auch vitale Interessen des Staates 

gefährdet sein könnten. Dem Recht auf freie Meinungs-
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äußerung und dem darin eingeschlossenen Recht auf freie 

Information wird in der Literatur, abgeleitet vor allem 

auch aus Art 10 MRK, die damit zwangsläufig verbundene 

Pflicht für die Behörde zur Information gegenübergestellt. 

Eine weitgehende Information stärke das demokratische 

Bewußtsein und binde den Staatsbürger an den Staat und 

se·ine Organe. 

Daher überwiegt nach meiner Ansicht im Falle der 

Mitteilung, daß gegen den Landeshauptmann von Nieder

österreich wegen des Verdachtes, in verbrecherischer 

Weise an der untreuen Überweisung von Siedlergeldern an 

eine politische Partei mitgewirkt zu haben, der Antrag 

auf Einleitung der strafrechtlichen Voruntersuchung ge

stellt worden ist, das öffentliche, rechtsstaatliehe 

Interesse an der Information derart weit das persönliche 
"" 

Interesse des Mag. Siegfried LUdwi.lL an der GeheimhaI tung 

der Tatsache der Einleitung eines Strafverfahrens gegen 

ihn, daß auch eine vorsätzliche Verletzung des Amtsgeheim

nisses gerechtfertigt und damit straflos ist, bzw. das 

private Interesse des Mag. Ludwig an der Geheimhaltung 

kein berechtigtes mehr ist, es also am Tatbestand nach 

§ 310 StGB fehlt. 

Diese Ansicht findet auch darin eine weitere Stütze, 

daß nach dem MedienG 1981 Personen, die eine öffentliche 

Funktion bekleiden, es sich gefallen lassen müssen, daß 

in Wahrung der öffentlichen Aufgabe der Medien über Tat

sachen des höchstpersönlichen Lebensbereiches berichtet 

wird. 

In den von der Staatsanwaltschaft Wien erwähnten 

und in den Anlagen auch belegten Veröffentlichungen durch 

die Massenzeitungen Kurier und Kronenzeitung wurden mas

sive Verdachtsgründe gegen Landeshauptmann Siegfried 

Ludwig vorgebracht. Meines Erachtens verlangte das rechts

staatliehe Interesse an der Aufdeckung schwerer Rechts-
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brUche in der staatlichen Verwaltung geradezu zur Stär-
L 

kung des demokratischen Bewußtseins und des Vertrauens 
----------------------der Staatsbürger in die staatlichen Organe die Mitteilung .-
an die Öffentlichkeit darüber, wie die zuständigen Be-

---~--~----~--~~----------~--~--hörden auf die vorgebrachten Anschuldigungen reagiert 

haben. 

Eine solche Rechtfertigung würde jedoch dann nicht ----gegeb~ sein, wenn die Offenbarung des Geheimnisses no~ 

von dem Vorsatz getragen wäre, einem anderen in seinen 

~en liber Jelles durch § 310 StCiB bereits geschützte 

Interesse hinaus Schaden zuzufügen (RZ 1980/7). In einem 

solchen Falle würde entsprechend der Subsidiaritätsklausel 

im § 310 StGB dieses Delikt zurücktreten und der Geheim

nisbruch als Mißbrauch der Amtsgewalt strafbar werden. 

Die von den Anzeigern unterstellte Motivation, 

nämlich die l\1itteilung von der Einleitung des Strafver

fahrens sei erfolgt, um damit Einfluß aur das Wähler

verhalten eines Teiles der Bevölkerung zu nehmen und um 

einen bestimmten Kandidaten für diese Wahl abzuqualifi

zieren, könnte die Eignung haben, den Staat in seinem 

konkreten Recht auf sachgerechte Durchführung demokrati

scher Wahlen zu den einzelnen Vertretungskörpern und den 

betroffenen Kandidaten in seinen damit zusammenhängenden 

konkreten Rechten zu schädigen. Der Zeitpunkt und die 

näheren Umstände der Veröffentlichung ließen die Anzeiger 

. eine solche Handlungsweise vermuten. Da die Auskunftser

teilung Vollziehung der Gesetze im Sinne des Art 23 B-VG 

ist, wäre in einem solchen Falle objektiv ein Verbrechen 

nach § 302 StGB gegeben . . 
Nun hat aber der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft 

Wien bei seinem Fernsehauftritt am l1.0ktober 1983 un

mittelbar nach der Mitteilung der AntragsteIlung gegen 

Landeshauptmann Ludwig vom Redakteur Brunner darauf mit 
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den Worten: "daß hier eine politische Justiz vorliegt", 

angesprochen, sofort diesen Vorwurf zurückgewiesen und 

erklärt, daß Erwägungen dieser Art bei der AntragsteIlung 

der Staatsanwaltschaft Wien überhaupt keine Rolle gespielt 

haben. 

Damit muß wohl davon ausgegangen werden, daß die 

subjektive Tatseite nach § 302 StGB nicht gegeben is~ 
der über die Eröffnung des Geheimnisses nach § 310 StGB 

hinausgehende, für das Verbrechen nach § 302 StGB gefor

derte SChädißungsvorsatz ~t vorgelegen hat. 

Im Bericht der Staatsanwaltschaft Wien wird noch 

darauf hingewiesen, daß das hier erwähnte Interview erst 

nach der Aussendung des Bundesministeriums für Justiz 

vom gleichen Tage (Punkt 5) der Verdachtsmomente) gesendet 

worden sei und daher objektiv wegen des gleichen Inhaltes 

der beiden Veröffentlichungen kein Geheimnisbruch statt

gefunden hätte. Die unter 5) erwähnte "Kurzmeldung des 

Bundesministeriums für Justiz" ist bisher nur im Artikel 

der "Wochenpresse" vom 22.11.1983 erwähnt. Um den Verdacht 

einer strafbaren Handlung für das Interview vom 11.0ktober 

1983 im Fernsehen zu entkräften, müßten die Tatsache einer 

solchen Kurzmeldung und ihr Inhalt erhoben werden. 

Zu 3): Die in diesem Punkt erwähnte Niederschrift stellt 

eine Urkunde dar, die den Beamten der \Ilirtschafts

polizei, der Oberstaatsanwaltschaft Wien und des Landes

gendarmeriekommandos für das Burgenland ausschließlich 

kraft ihres Amtes anvertraut oder zugänglich geworden 

ist. Die vlei tergabe dieser Urkunde, einer Kopie von ihr 

oder das dolose Zugänglichmachen ihres Inhaltes an eine 

nicht kenntnisbefugte Person war sicher geeignet. zumin

dest das bereits zu 2) genannte berechtigte private In

teresse von J'.1ag. Siegfried Ludwig zu verletzen (EvBI 

1970/238; EvBI 1972/31; RZ 1980/7). 

Da nach dem zu 3) behaupteten Vorwurf die Urkunde 

oder deren Inhalt nicht allgemein den Medien bzw. der 
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Öffentlichkeit bekanntgeworden sei, sondern entweder einer 

wahlwerbenden Gruppe, einer politischen Partei oder der 

Redaktion einer Zeitung einer solchen politischen Partei, 

entfällt die zu 2) dargelegte Rechtfertigung der Weiter

gabe des Geheimnisses. 

Mit Recht nimmt daher die Staatsanwaltschaft \'lien 

hier zumindest die Erfüllung des Tatbestandes nach § 310 

StGB an. Ich kann mich jedoch nicht der Ansicht der Staats----------anwaltschaft Wien anschließen, daß jede Aufklärung in 

dieser Sache von vorneherein aussichtslos sei. Mit Rück

sicht auf den Privatbeteiligtenanschluß, der in einem 

gerichtlichen Strafverfahren nicht unbeachtlich sein 

dürfte, weil ja falsche, bzw. rechtswidrige Auskunftser

teilung Haftung nach dem AHG bewirken kann (A.,II., Zif-
----------
fer 4 der Richtlinien betreffend die Durchführung der 

Auskunftspflicht), erscheint eine gründliche, nichts ver

sucht lassende Prüfung geboten. Es wird daher die Befra

gung des Oberrates Dr.Halas der Wirtschaftspolizei, der 

Personen, oie die Ausfertigung der Niederschrift vom 

7.10.1983 als Kurier überbracht, bei der Oberstaatsan

waltschaft Wien und beim Landesgendarmeriekommando in 

Eisenstadt übernommen und dann bearbeitet haben, notwen

dig sein, um entweder einen VerdächU.g.en ~llf-Z-u-spiir:.en oder ,-
einen solchen unter den eingangs erwähnten Be~lten aus-

zuschließen. 

Zu 4): Der Vorwurf gipfel t darin t daß der genannten 

Sekretärin der FPÖ das Geheimnis, AntragsteIlung 

gegen Landeshauptmann Ludwig, durch Angehörige der Staats

anwaltschaft oder Beamte des Bundesministeriums für Justiz 

eröffnet worden sei. Es gilt wegen der Weitergabe an 

eine bestimmte politische Partei das zu 3) gesagte. 

Auch zu diesem Punkte vermag ich der Ansicht der 

Staatsanwaltschaft Wien nicht zu folgen. Es wird die 

Frau Kerk eben als Zeugin darüber zu befragen sein, 

woher sie die Mitteilung hat. Sie ist kein Redaktionsmit-
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glied bei einem Medium, kann sich also nicht auf das 

Redaktionsgeheimnis berufen. Auch sonst dürfte ihr nach 

dem derzeitigen Wissensstand kein Entschlagungsrecht zu

kommen. Da sie selbst nicht die vom § 310 StGB geforderte 

Tätereigenschaft hat, wird auch die Gefahr strafgericht

licher Verfolgung nicht drohen. Die Befragung dieser 

Zeugin wird daher unter Umständen Hinweise auf die Täter

schaft geben können oder aber dahin, daß der Vorwurf 

unter 4) eine Folge des unter 5) geäußerten Vergehens 

wäre. 

Zu 5): Für die hier erwähnte \I/ei tergabe an die Medien 

durch unbekannte Beamte des Bundesministeriums 

für Justiz gilt alles das, was zum Punkt 2) dargelegt 

wurde. Der einzige Unterschied könnte darin liegen, daß 

unter Umständen zum Zeitpunkt der Mitteilung (11.0ktober 

1983, 13 Uhr 50) der Willenbildungsprozeß der Staatsan

waltschaft Wien noch nicht abgeschlossen war. Diesfalls 

wäre die r·H tte i lung auch nach den unter 2) erwähnten 

Richtlinien für die Auskunftspflicht der Bundesministerien 

nicht gedeckt gewesen (A.,I., Zif. 3 lit c). 

Es werden daher auch zu diesem Punkt noch Erhebun

gen über die Vorgänge vom 11.Oktober 1983 bei der Staats

anwaltschaft Wien und beim Bundesministerium für Justiz 

erforderlich sein. 

Da die Ergebnisse der noch notwendigen und zweck

mäßigen Ermittlungen zu den Punkten 3), 4) und 5) auch 

Bedeutung für die Entscheidung darüber haben könnten, 

ob über die unter 2) dargelegten Gründe hinaus der Ver

dacht der nach § 302 StGB geforderten Schädigungsabsicht 
~ 

besteht, etwa wenn ein Zusammenhang zwischen der Weiter

gabe der Niederschrift vom 7.0ktober 1983 an eine Partei

zeitung mit der Mitteilung der Verfahrenseinleitung an 

die Öffentlichkeit aufgezeigt werden würde, erachte ich 

eine endgültige AntragsteIlung auch zum Punkt 2) derzeit 

für verfrüht. 
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Unbeachtlich erschein~ mir die im angeschlossenen 

Bericht der Staatsanwaltschaft Wien erwähnten weiteren 

Vorfälle, nämlich, daß am 7.0ktober 1983 der Pressere

ferent des Bundesministeriums für Justiz de~ ORF und die 

Zeitungen davon verständigt hätte, daß am Abend "eine 

Bombe" im Zusammenhang mit Landeshauptmann Ludwig "platzen" 

würde, und daß die Kronenzeitung in ihrer Ausgabe vom 

10. Oktober 1983 über einen "Gipfel t' "in der Oberstaatsan

waltschaft Wien" zur Beratung über Schritte gegen Ludwig 

berichtet hat. In beiden Fällen fehlt es nach meiner An
sicht schon objektiv an der Offenbarung eines Geheimnisses 

im Sinne des § 310 StGB. 

Ich beabsichtige daher, die Staatsanwaltschaft 

Wien zu ersuchen, den sich aus den Punkten 2), 3), 4) 

und 5) ergebenden Verdacht durch geeignete Erhebungen 

zu prüfen, insbesondere auch durch Befragung des Ober

rates Dr. Halas der Wirtschaftspolizei, jener Beamten, 

die außer ihm bei der Einvernahme des Dr.Rauchwarter am 

7.0ktober 1983 anwesend waren, nämlich Oberst Grünwald, 

Bezirksinspektor Gartner und Bezirksinspektor Zach, 

jener Beamten, welche die Ausfertigungen der Niederschrift 

von der Vernehmung des Dr.Rauchwarter am 7.0ktober 1983 

als Kuriere zur Oberstaatsanwaltschaft Wien und zum Lan

desgendarmeriekommando für das Burgenland gebracht haben, 

jener Beamten, die dort jeweils die Niederschriften über

nommen und weiter bearbeitet haben, und durch Befragung 

der Frau Kerk von der FPÖ Niederösterreichs. Auch darf 

nicht von vorneherein darauf verzichtet werden, wenigstens 

den Versuch zu unternehmen, von den Redaktionen der unter 

3) der Vorwürfe genannten Zeitungen Auskunft über ihre 

Nachrichtenquelle zu erhalten. 

Schließlich werde ich die Staatsanwaltschaft Wien 

ersuchen, über die nach Abschluß der Ermittlungen beab-
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sichtigte Erledigung dieser Sache antragsteIlend zu be

richten. 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

25. Jänner 1984. 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien: 

i .A. 
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"'.- .Der Leiter _ Wien, am '12'~ Juli 1984 
der Oberstaatsanwaltschaft 1016 Wien, Schmer11ngplatz 11 

". Justizpalast. Postfach .51 
•· .. .Tel.: 96220 

PSiA 13130/84 . "" " ~ . ' ... 
Wi rd dem . " , 

• Bundesministerium für Justiz .' 

'. ,-
~ 

zu ZI.62.6!6/8-IV 2/84 /' 

'. 

" "~ .~" . .. 

", ~. 

, 
'.' 

in "W i e n 

mit Bezug auf den do. Erlaß vom 10. Februar 1984 mit 
der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt. 
BE.: EOStA.Stellv. Dr. 'Obendorf 

,;t ~~ :i in ~''le r.t ne.tu n 9 ; . {' <:.> ,~<, "'. t 

~~ 

- .... ---------~---~---.. . - ------, "I - a". .. ,'" 
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An die 

Ober$taab8nwalhch~H WI&ff'l 

EIngei. am ~ O. JULI 1984 =~,~ 
.. __ ~, mit ~1I8gen .. __ ~ 

.OOA -----;r1:?A70l~'l 

Oberstaatsanwaltschaft Wien 

o St 63.435/83-19 

Betr~fft: Strafsache gegen Or. Otto F MUllerund u.T. 
wegen §§ 302, 310 StGB; 

Bezug: OStA 12.665/84; 

Berichtsverfasser: Staatsanwalt Dr. Hofer. 

Am 3.7.1984 wurden die Anzei

gen gemäß~bsatz 1 StPO zurück

gelegt, und Z\'!ar 

1. ) 

bezüglich Dr. Ot to F. Hüller 

a. ) 

wegen § 302 StGB (Verzögerung des 

Antrages auf Einleitung der Vorun-

tersuchung gegen landes hauptmann 

Mag. Siegfried ludwig zur Beein-

flussung der landtagswahlen); 

b. ) 

. wegen §§ 302, 310 StGB (Verletzung 

des Gebots zur Amtsverschwiegenheit 

durch Bekanntgabe der Einleitung .... " .. , ... 
der Voruntersuchu~g ··gegen landes

hau p tln an n Mag. Sie 9 fr i e d lu dw i gin 

. ".' . .. , .... 

877/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)46 von 48

www.parlament.gv.at



- 2 -

:' . 1 

einem ORF-Interview vom 11.10.1983 zwecks Wahlbeeinflus-

sung; 

2. ) 

bezüglich unbekannter Täter (unbekannte Bedienstete des 

Bundesministeriums für Justiz) \'legen §§ 302, 310 und 12 StGB, 

a. ) 

Verzögerung des Antrages auf Einleitung der Voruntersuchung 

gegen Landeshauptrnann Mag. Siegfried Ludwig zur Beeinflus

sung der Landtagswahlen, 

b. ) 

B e s tim m u n 9 des 0 b e r s ta a t san wal te s D r • 0 t t 0 F. t·W 1 1 erz u r 

Verletzung des Gebots der Amtsverschwiegenheit (siehe Punkt 

l.)b.»), 

c. ) 

Mitteilung an die Medien arn 11.10.1983 um 13.50 Uhr, daß die 

Staatsanwaltschaft Wien einen Antrag auf Einleitung der 

Voruntersuchung gegen LandeshauptMann Mag. Siegfried Ludwig 

gestellt habe, 

d. ) 

Kenntnis der Sekret~rin der Niederösterreichischen FPÖ Eli-

sabeth Kerck von der beabsichtigten Antragstellung der 

Staatsanwaltschaft Wien bezüglich der Einleitung der Vorun

te r s u c h u n 9 ge gen L a n des hau pt man n ~, a g • Sie 9 fr i e d lud w i 9 am 

11.10.1983 mittags. 

Im übrigen wurde hinsichtlich unbekannter Täter wegen 

. . . 
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§ 310'StGB (Weiterga~e des Inhalts einer Niederschrift der 
-

Wirtschaftspolizei vom 7.10.1983 über die Vernehmung des 

Oi p 1. I ng. Or. Rauchwa rteranZeitungen 1 gemäß ~StPO 
vorgegangen. 

Staatsanwaltschaft:Wien 

am 5.7.1984 

-; 

. . ... 
~ .. ," _, .. r, 

. ".~-

.. 
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